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Anhang zu § 1 Nr. 3
Anlage 2 

(zu § 24 GLKrWO) 

Hinweis für die Herstellung des Wahlscheins:
*) Die Kennzeichnung der betreffenden Wahl mittels Ankreuzen kann durch alleinigen Aufdruck der betreffenden Wahl einschließlich des 

Kästchens für den Stimmabgabevermerk ersetzt werden.
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